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  räumen und Artillerieaufstellungen bot die An-

lage bis zu 2 000 Menschen Platz. Von 1920 bis zur 

endgültigen Schließung im Jahr 2002 fungierte 

Patarei sowohl unter den jeweiligen estnischen 

Regierungen als auch unter den sowjetischen 

und nationalsozialistischen Okkupa tionsmäch-

ten, die das Land zwischen 1940 und 1991 be-

setzten, als Haft- und Internierungsanstalt. 

Im Zuge der ersten sowjetischen Okkupa-

tion Estlands ab Juni 1940 ging der Gebäude-

komplex des Zentralgefängnisses von der ört-

lichen Verwaltung in die der sowjetischen Ge-

heimpolizei NKWD über. Innerhalb weniger 

Tallinn. 1828 vom russischen Zaren Nikolaus I. 

in Auftrag gegeben, um den Seeweg zwischen 

Tallinn und St. Petersburg, der Hauptstadt des 

Russischen Imperiums, zu sichern, wurde die 

Seefestung Patarei 1840 fertiggestellt. Die vier 

Hektar umfassende Anlage an der estnischen 

Ost seeküste erfüllte seit ihrer Erbauung ver-

schiedene Funktionen. Ursprünglich als Befes-

tigungsanlage und Kanonenbatterie in Betrieb 

genommen, diente der Gebäudekomplex zwi-

schen 1867 und 1919 als Militärstützpunkt. Aus-

gestattet mit Offiziersquartieren, Soldaten ba-

racken, Hospitaleinrichtungen, Hauswirtschafts-
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Am 22. September 1944 eroberten Einheiten der 

Roten Armee Tallinn zurück. Die Verwaltung des 

Zentralgefängnisses Patarei fiel wieder in den 

Kompetenzbereich der sowjetischen Geheim-

polizei, die sich nach mehreren Umstrukturie-

rungen in NKGB umbenannt hatte, zurück. Die 

Haftbedingungen blieben unverän dert un-

menschlich; Zellen, ausgelegt für 16 Per sonen, 

wurden mit 30 Insassen belegt. Nach dem Tod 

Stalins am 5. März 1953 prangerte der neue 

Staats- und Parteichef der Sowjetunion Nikita 

Chruschtschow, der während des Stalinismus 

selbst an Verbrechen beteiligt gewesen war, auf 

dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 in einer Ge-

heimrede den Personenkult um Stalin und die 

Verbrechen an. Im Zuge der sukzessiven Um-

strukturierung und Auflösung des GULag-Sys-

tems sowie der graduellen Entstalinisierung 

unter Chruschtschow konnten Überlebende von 

Deportation und Verschleppung nach und nach 

in ihre Heimat zurückkehren. Auch das Haft-

regime und die Internierungspraxis in Patarei 

wandelten sich. Die gesamte Anlage wurde mit 

einem zentralen Heizsystem und besseren Sa ni-

täranlagen ausgestattet. Allerdings verschärfte 

man die Haftbedingungen mit dem Umbau und 

der Verkleinerung des Innenhofs, der den Inter-

nierten zum Hofgang diente, weiter. Im Som-

mer 1980 fanden in der Bucht von Tallinn die 

Segelwettbewerbe der Olympischen Spiele statt. 

Vor Beginn der Wettkämpfe hatte man veran-

lasst, alle Zellenfenster auf der Meer seite dop-

pelt zu vergittern und mit Brettern zu verna-

geln. Jeglicher Sichtkontakt zwischen In haf-

tierten und Sportlern sollte verhindert wer den. 

Breit angelegte Verhaftungsaktionen, wie sie 

zur Stalinzeit üblich waren, wurden durch ge-

zielt angewandte Strafmaßnahmen ersetzt. Bei 

den in Patarei durchgeführten Verhören folterte 

man die Gefangenen durch physischen und 

psychischen Druck. Im Kellergeschoss des Ge-

bäudes wurde im September 1991 – am 20. Au-

gust hatte Estland seine Unabhängigkeit wie-

dererlangt – das letzte Todesurteil vollstreckt. 

Monate nach der Besetzung des Landes wur-

den etwa 10 000 estnische Bürger ohne Prozess 

oder Gerichtsurteil »auf behördliche Anord-

nung« verhaftet, interniert und in überfüllten 

Viehwaggons zur Zwangsarbeit in entlegene 

sow jetische Lager in Sibirien und an der Wolga 

gebracht. Zuvor wurden politische Gefangene 

vom NKWD als »Volksfeinde« und »Vaterlands-

verräter« der »konterrevolutionären Tätigkeit« 

bezichtigt und im Hauptquartier der Geheim-

polizei in der Pagaristraße einer quälenden 

Tortur von Verhören und Folter unterzogen. 

Diejenigen, die nicht den Exekutionen in den 

Hinrichtungszellen der NKWD-Zentrale zum 

Opfer fielen, wurden bis zu ihrem Abtransport 

in die Straf- und Arbeitslager des GULag nach 

Patarei verlegt. Während der ersten und in der 

Anfangsphase der zweiten sowjetischen Be-

satzung ab 1944 diente das Zentralgefängnis 

als Transitstation für Inhaftierte, die ins Innere 

der Sowjetunion deportiert werden sollten.  

Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sow-

jetunion am 22. Juni 1941 schlug die national-

sozialistische Besatzungsmacht alle baltischen 

Gebiete innerhalb weniger Wochen dem Reichs-

kommissariat Ostland zu. Auf dem Gefäng nis-

gelände befanden sich während dieser Zeit Tau-

sende Internierte: Esten, Juden, Russen. Bis Ende 

1941 fielen dem nationalsozialistischen Völker-

mord an der jüdischen Bevölkerung in Estland 

1 000 Menschen zum Opfer. Damit wurde die 

gesamte verbliebene jüdische Bevölkerung des 

Landes, die zuvor nicht ins Innere der Sow  jet-

union fliehen konnte, ausgelöscht. Auf der 

Wann  seekonferenz am 20. Januar 1942, der Zu-

sam menkunft hochrangiger Vertreter der natio-

nal sozialistischen Regierung und SS-Behörden 

zur weiteren Organisation und Planung des 

Holocaust, wurde Estland für »judenfrei« er-

klärt. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni 1944 

erreichte Patarei, das als temporäre Transitsta-

tion fungierte, der »Konvoy 73« mit 300 jüdi-

schen Gefangenen aus dem französischen Sam-

mel- und Durchgangslager Drancy. 
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nenhof sowie die einstige Hinrichtungszelle zu 

besichtigen. 2016 wurde der gesamte Komplex 

aufgrund seines baufälligen Zustands geschlos-

sen. 2017 wurde beschlossen, den einstigen 

Gefängniskomplex in eine Gedenkstätte um-

zuwandeln. 

Auf Initiative des Okkupationsmuseums 

brach te am 14. Januar 2005 der estnische Jus-

tizminister eine Plakette zum Gedenken an die 

im Gefängnis internierten Opfer der sowjeti-

schen Okkupation an. Zuvor wurde vor dem 

Gebäude ein Gedenkstein aus schwarzem Gra-

nit in Erinnerung an die aus Frankreich nach 

Estland deportierten Juden errichtet. 

Inschrift des Gedenksteins

Französisch: A la mémoire des 878 hommes 

Juifs / déportés de France le 15 mai 1944 /  

à Kaunas, Tallinn (Reval) et Stutthof. //  

En 1945, ils étaient 22 survivants. // Les famil-

les et amis de déportés du convoi 73 

Estnisch: 15. mai 1944. a. Prantsusmaalt /  

Kaunasesse, Tallinna ja Stutthofi depor-

teeritud / 878 juudi mehe mälestuseks. //  

22 ellujäänut aastal 1945. // Konvoiga Nr. 73 

deporteeritute lähedased ja sõbrad

Die deutsche Übersetzung lautet:

In Erinnerung an die 878 Menschen jüdischer 

Herkunft, die am 15. Mai 1944 aus Frankreich 

nach Kaunas, Tallinn (Reval) und Stutthof 

deportiert wurden. Im Jahr 1945 gab es noch 

22 Überlebende. Die Familien und Freunde 

der Deportierten des Konvois 73

Standort: Tallinn, Kalaranna 28

Internet: www.patarei.org 

Nach der offiziellen Auflösung des KGB in Est-

land und der Überführung aller ihm unterste-

henden Einrichtungen in estnischen Staats-

besitz im Dezember 1991 blieb die Haftanstalt 

in Betrieb. Die Schließung der Anlage im Jahr 

2002 regte eine breite öffentliche Diskussion 

über die weitere Nutzung des Geländes an. 

Neben Vorschlägen zur vollständigen Umge-

staltung und »positiven« Rekonzeptualisierung 

des vier Hektar großen Areals wurden auch 

Ideen zur Umwandlung des Gefängnisses in 

ein Dokumentationszentrum vorgebracht. Bis 

2016 diente das Gelände als »Kulturpark Pata-

rei«, als Kunstraum für Ausstellungen und ver-

schiedene kulturelle Veranstaltungsformate. 

Zudem wurde der Gebäudekomplex als histo-

rischer Exkursionsort genutzt. Besucher hatten 

im Rahmen von Führungen die Möglichkeit, 

ehe malige Zellen- und Küchentrakte, die me-

dizinischen Einrichtungen der Anlage, den In-

Gedenkstein zur Erinnerung an die aus  

Frankreich nach Estland deportierten Juden
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